Landkreis Wolfenbiittel

Die Landratin

Sitzungsvorlage

Geschaftszeichen Datum Vorlage-Nr.

IV/40-Wo 10.03.2014 XVI11-0383/2014

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zustandigkeit
Ausschuss fiir Schule und Sport oOffentlich 02.04.2014 | Vorberatung
Kreisausschuss nicht 6ffentlich |28.04.2014 |Vorberatung
Kreistag Offentlich 19.05.2014 | Entscheidung
Betreff

1. SchlieBung der Ludwig-von-Striimpell-Schule in Schoppenstedt zum 31.07.2014 und
2. Fortfiihrung der sonderpadagogischen Grundversorgung (SGV) in der Schule am
Teichgarten, Wolfenbiittel

Beschlussvorschlag:

1. Die Ludwig-von-Strimpell-Schule, Forderschule mit dem Schwerpunkt Lernen, Wallpforte 5 a,
38170 Schoppenstedt, wird gemal § 106 Abs. 1 des Niedersachsischen Schulgesetzes
(NSchG) zum 31.07.2014 aufgehoben.

2. Die sonderpadagogische Grundversorgung (SGV) zur Beschulung von Schiilerinnen und
Schilern mit sonderpadagogischem Forderbedarf wird im Rahmen der Inklusion ab

01.08.2014 von der Schule am Teichgarten in WolfenbUttel, Forderschule mit den

Schwerpunkten Lernen und Sprache, flr den bisherigen Zustandigkeitsbereich der Ludwig-
von-Strumpell-Schule sichergestellt.

Aufwand/Auszahlung i. €

Produktkonto [1 Ergebnishaushalt

[] Finanzhaushalt

Haushaltsjahr/e

2014 ff.

Mittel stehen

[ nicht zur
Verfligung

[ zur Verfiigung

] nur bereit i. H. v. Euro

Deckungsvorschlag

[1 Mehrertrage/-einzahlungen bei

[1 Minderaufwendungen/-auszahlungen bei

Diese MaBnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Oberziel 1 Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst [ unterstiitzt [] behindert

Oberziel 2 Der Haushalt des Landkreises Wolfenbuttel ist unter Beachtung der Xl unterstiitzt [] behindert
Haushalte der kreisangehdrigen Kommunen konsolidiert

Oberziel 3 Die CO; Bilanz des Landkreises Wolfenbuttel ist verbessert [ unterstitzt [] behindert

Oberziel 4 Der Landkreis Wolfenblittel steht fiir gesund aufwachsen, gesund leben und | [] unterstiitzt [] behindert
gesund alt werden

Oberziel 5 Die Landkreisverwaltung Wolfenbdittel ist eine birgerfreundliche und [ unterstiitzt [] behindert
blrgerorientierte Behorde

Oberziel 6 Der Landkreis Wolfenbdttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen Xl unterstiitzt [] behindert
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Begriindung:

Die Schultrager haben nach § 101 Abs. 1 NSchG die normierte Pflicht, das notwendige
Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Mit der Pflicht, das
notwendige Schulangebot vorzuhalten, haben die Schultrager daflr zu sorgen, dass den in
ihrem Gebiet lebenden Schilerinnen und Schilern ein ausreichendes Schulangebot zur
Verfigung steht. Das geschieht in der Regel durch die Errichtung und Unterhaltung von
entsprechenden Schulen. Die Aufhebung einer Schule ist in rechtlicher Hinsicht in § 106 Abs.
1 NSchG geregelt. Danach sind die Schultrager verpflichtet, Schulen zu errichten, zu
erweitern, einzuschranken, zusammenzulegen, zu teilen oder aufzuheben, wenn die
Entwicklung der Schulerzahlen dies erfordert.

Mafstab und verpflichtender Anlass flr schulorganisatorische Entscheidungen ist somit die
Entwicklung der Schiilerzahlen. Ob die Entwicklung der Schilerzahlen ein bestimmtes
Schulangebot erfordert oder rechtfertigt, ist an bestimmten Steuerungskriterien wie z.B.
Zlgigkeit, Klassenstarke, Nachhaltigkeit, padagogisches Konzept festzumachen. Das
Niedersachsische Schulgesetz sieht keine verpflichtenden Mindestschiilerzahlen fir
Forderschulen vor. Es liegt in der Entscheidungszustandigkeit des jeweiligen Schultragers, ob
und ggf. zu welchem Zeitpunkt ein Schulstandort aufgrund der bestehenden und
prognostizierten Schilerzahlenentwicklung nicht mehr fortgeftihrt wird.

Auf der Grundlage des § 106 Abs. 9 NSchG hat das Niedersachsische Kultusministerium die
Verordnung fir die Schulorganisation (SchOrgVO) erlassen, die gemall § 4 Abs. 1 Nr. 9
vorsieht, dass Forderschulen mindestens einzigig gefiihrt werden sollen. Diese
Mindestzlgigkeit darf nach § 4 Abs. 2 SchulOrgVO unterschritten werden, wenn es die
Entwicklung eines regional ausgeglichenen Bildungsangebots erfordert und eine andere
Schule flr Schilerinnen und Schiler unter zumutbaren Bedingungen nicht erreichbar ist.
Grundsatzlich ist es somit nicht ausgeschlossen, dass bei einer Unterschreitung der
festgelegten Mindestgrofie einer Schule von einer Aufhebung Abstand genommen werden
kann. Es ist stets eine an den konkreten Umstdnden des Einzelfalles zu treffende
Entscheidung erforderlich. Zu berlcksichtigen ist hierbei neben der Entwicklung der
Schilerzahlen das ortliche Interesse der Erziehungsberechtigten und der Schilerinnen und
Schiler an der Weiterfiihrung der Schule.

Zum Schuljahr 2007/2008 wurde die Ludwig-von-Strimpell-Schule mit der Wilhelm-Busch-
Forderschule aus Cremlingen zusammengelegt, weil die Schule in Cremlingen nur noch Uber
22 Schilerinnen und Schuler verfugt hatte. Seit diesem Zeitpunkt haben sich die
Schulerzahlen an der Ludwig-von-Strimpell-Schule wie folgt entwickelt:

Schuljahr 2007/2008 62 Schulerinnen/Schiler 7 Klassen
Schuljahr 2008/2009 63 Schulerinnen/Schiler 7 Klassen
Schuljahr 2009/2010 64 Schilerinnen/Schiler 7 Klassen
Schuljahr 2010/2011 65 Schilerinnen/Schiler 7 Klassen
Schuljahr 2011/2012 60 Schilerinnen/Schiler 7 Klassen
Schuljahr 2012/2013 55 Schilerinnen/Schiler 6 Klassen
Schuljahr 2013/2014 43 Schilerinnen/Schiiler 5 Klassen, davon 1 Kombiklasse
(SuS)

Klasse 4: 6 SuS
Klasse 5: 3 SuS } Kombiklasse
Klasse 6: 7 SuS
Klasse 7: 8 SuS
Klasse 8:11 SuS
Klasse 9: 8 SuS

Prognose zum Schuljahr 29 Schulerinnen/Schiler 3 Klassen, davon 1 Kombiklasse
2014/2015 Klasse 6: 3 SuS Kombiklasse
Klasse 7: 7 SuS
Klasse 8: 8 SuS
Klasse 9: 11SuS
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Die 29 Schilerinnen und Schdler, die im kommenden Schuljahr die Ludwig-von-Strimpell-
Schule besuchen wirden, kommen aus folgenden Ortschaften:

11 Kinder aus Schéppenstedt, 2 Kinder aus Grof3 Dahlum, 2 Kinder aus Klein Vahlberg,

3 Kinder aus Bansleben, 2 Kinder aus Kneitlingen, 2 Kinder aus Dettum, 1 Kind aus Hachum,
1 Kind aus Cremlingen, 1 Kind aus Gardessen, 2 Kinder aus Eitzum, 1 Kind aus Ampleben,

1 Kind aus Evessen.

Im Primarbereich sind im derzeitigen Schuljahr in den Klassen 1 bis 3 keine Schilerinnen und
Schuler mehr vorhanden. In Klasse 4 befinden sich insgesamt 6 Kinder, von denen am Ende
dieses Schuljahres 2 auf die Peter-Rauber-Schule und 4 auf andere Regelschulen wechseln.
Bei 3 weiteren Elternpaaren besteht der Wunsch, dass ihr Kind ab dem Schuljahr 2014/2015
eine Foérderschule mit dem Schwerpunkt Lernen besuchen soll (2 aus Schdppenstedt, 1 aus
Klein Vahlberg). Eine Klasse kann mit 3 Kindern nicht gebildet werden, so dass diese Kinder
kinftig in der Schule am Teichgarten beschult werden sollen.

Die Niedersachsische Landesregierung hat im Rahmen der Inklusion beschlossen, dass ab
dem Schuljahr 2013/14 keine Einschulungen mehr in den Primarbereich der Férderschulen
Lernen erfolgt sind. Der Ausbau der inklusiven Schule soll voraussichtlich ab dem Schuljahr
2015/2016 weiter wie folgt umgesetzt werden: keine Einschulungen mehr in Klasse 1 der
Forderschulen Sprache und in Klasse 5 der Férderschulen Lernen und Sprache.

Eine Tendenzwende der kontinuierlich abnehmenden Schilerzahlen ist somit nicht erkennbar,
sondern wird sich mit zunehmender Umsetzung der Inklusion noch verstarken. Dartber hinaus
ist die Ludwig-von-Strimpellschule fir die Bereiche der Samtgemeinden Schéppenstedt und
Sickte sowie der Einheitsgemeinde Cremlingen fir die sonderpadagogische Grundversorgung
zustandig. Das bedeutet, dass lernschwache Schilerinnen und Schiler, die einer
sonderpadagogischen Fdrderung bedlrfen, bereits im Primarbereich durch Lehrkrafte der
Forderschule im Rahmen zusatzlich zur Verfigung gestellter Unterrichtsstunden in der
Grundschule geférdert werden. So koénnen Defizite bei den Schilerinnen und Schilern
frGhzeitig erkannt und aufgearbeitet werden. Dieser positive Effekt fihrt jedoch dazu, dass
weniger Schulerinnen und Schiler in Schéppenstedt beschult werden, da dieser Schilerkreis
ab der 5. Klasse gar nicht mehr die Forderschule, sondern eine allgemein bildende Schule
besucht.

An der Ludwig-von-Strimpell-Schule sind im laufenden Schuljahr 14 Lehrkrafte eingesetzt,
wobei 11 Lehrkréfte auch an den Grundschulen in der sonderpadagogischen
Grundversorgung tatig sind. Das Kollegium der Ludwig-von-Strimpell-Schule hat sich intensiv
mit der Zukunft dieser Foérderschule beschaftigt. Es besteht die einhellige Auffassung, dass
eine Binnendifferenzierung mit heterogenen Lerngruppen nicht mehr zu leisten ist. Die Schule
kann so ihrem Férderauftrag nicht mehr gerecht werden. Diese Tatsache kann gegeniber den
Schuilerinnen und Schilern sowie den Erziehungsberechtigten nicht mehr verantwortet
werden.

Der Schulvorstand der Ludwig-von-Strimpell-Schule hat in seiner Sitzung am 17.02.2014
daher einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

» Der Schulvorstand der Ludwig-von-Striimpell-Schule stellt beim Schultrager dem Landkreis
Wolfenblittel den Antrag, die Ludwig-von-Striimpell-Schule, Férderzentrum mit dem
Schwerpunkt Lernen, zum Schuljahr 2014/2015 zu schlie3en.

Die SchlieBung der Ludwig-von-Strimpell-Schule wird beantragt, weil ein pédagogisch
sinnvoller Schulbetrieb mit insgesamt 29 Schiilerinnen und Schiilern in drei Klassen nicht zu
gewdéhrleisten ist.

Die verbleibenden Schiilerinnen und Schiiler der Klassen 6/7, 8 und 9 sollen in die Schule am
Teichgarten (ibergehen.*”
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Es bestand zunachst die Uberlegung, dass die Klasse 6/7 als Kooperationsklasse an der Elm-
Asse-Schule, Haupt- und Realschule in Schéppenstedt, weitergefiihrt werden soll. Die
Einrichtung einer Kooperationsklasse ware rechtlich zuldssig, da es sich bei der
Zusammenarbeit um eine Offnung in Richtung Inklusion handelt. Allerdings wurde seitens der
Landesschulbehdrde zwischenzeitlich mitgeteilt, dass entgegen bisheriger AuRerungen hierfir
keine zusatzlichen Lehrerstunden zur Verfligung gestellt werden. Vor diesem Hintergrund
sehen die beteiligten Schulleitungen der Ludwig-von-Striimpell-Schule, der Elm-Asse-Schule
und der Schule am Teichgarten keine Basis flr eine gute Unterrichtsversorgung und haben
sich gegen die Bildung einer Kooperationsklasse ausgesprochen. Damit sollen alle
Schulerinnen und Schuler der Ludwig-von-Strumpell-Schule ab dem Schuljahr 2014/2015 auf
die Schule am Teichgarten wechseln.

Voraussichtliche Schilerbeférderung

Am 20.03.2014 soll in der Ludwig-von Strimpell-Schule ein Elterninformationsabend
stattfinden, auf dem den Eltern die Grinde fir die SchlieBung der Schule und die
Schulerbeférderung nach WolfenbuUttel erlautert werden, die sich voraussichtlich wie folgt
darstellt:

Hinfahrt (Unterrichtsbeginn 1. Stunde 7.45 Uhr)

Aus dem Bereich Sickte/CremIinqen (1 Hachum, 1 Evessen, 1 Cremlingen, 1 Gardessen)

Alle Schilerinnen und Schiler aus dem Bereich der Einheitsgemeinde Cremlingen und der
Samtgemeinde Sickte werden u.a. zusammen mit den Gesamtschilern mit dem 6ffentlichen
Personennahverkehr (OPNV) mit einem Umstieg in Sickte bis zur Schule am Teichgarten
beférdert, Ankunft 7.29 Uhr (Ausnahme: Schilerinnen und Schiler aus Dettum). Diese werden
zusammen mit den Schilerinnen und Schilern aus der Samtgemeinde Schdppenstedt nach
Wolfenblttel beférdert.

Wegezeiten fur die Schalerinnen und Schiler: zwischen. 50 bis 60 Minuten

Aus dem Bereich Schoppenstedt und Dettum (SG Sickte) (11 Schéppenstedt, 2 Kneitlingen, 3 Bansleben, 2
Eitzum, 2 Gro3 Dahlum, 1 Ampleben, 2 Dettum, 2 Klein Vahlberg)

Alle Schilerinnen und Schiller aus dem Bereich der Samtgemeinde Schéppenstedt und der
Gemeinde Dettum fahren mit dem Schilerzug um 6.53 Uhr ab Schéppenstedt bis Wolfenblttel
Bahnhof (Ankunft: 7.11 Uhr). Die Buszubringung zum Schdppenstedter Bahnhof ist geregelt,
Dettumer Schiuler/innen steigen in Dettum zu. Nach Ankunft am Bahnhof in Wolfenbittel
steigen die Schiler/innen in einen Bus der Linie 731 und werden bis zur Schule am
Teichgarten beférdert (Ankunft 7.29 Uhr)

Ruackfahrt

Unterrichtsschluss um 13.00 Uhr bzw. um 14.15 Uhr

Die Schiilerinnen und Schiler aus dem Bereich Schoéppenstedt/Dettum fahren mit der Buslinie
790 bis Haltestelle Schulwall und fahren anschliefiend mit der Bahn (Abfahrt 13.40 Uhr bzw.
15.06 Uhr) Richtung Schdppenstedt; Anschlisse in Schoppenstedt sind gewahrleistet.

Fir den Bereich Cremlingen/Sickte fahren die Schilerinnen und Schiler mit der Linie 731 (ab
Haltestelle Breite Herzogstr.) in die Wohnorte. Die Schulerinnen und Schuler aus Hachum um
Evessen mussen in Sickte in die Linie 730 umsteigen.

Unterrichtsschluss um 15.00 Uhr

Fir den Unterrichtsschluss um 15.00 Uhr ist keine geeignete Schilerbeférderung im OPNV
vorhanden oder Uberschreitet die zuldssige Wegezeit, so dass hier gesonderte Fahrzeuge
eingesetzt werden miuissen (voraussichtlich erforderlich: 1 Bus fir den Bereich
Schéppenstedt/Dettum, 1 Taxi fur den Bereich Sickte/Cremlingen).
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Voraussichtliche finanzielle Auswirkungen im Bereich der Schilerbeférderung

Fur die Fahrten aus den Bereichen Schoppenstedt, Sickte und Cremlingen nach Wolfenbduttel
gilt Preisstufe Il im OPNV (bisher Preisstufe I).

Die Beforderung von Wolfenblttel im freigestellten Verkehr in die Samtgemeinde
Schéppenstedt und die Samtgemeinde Sickte sowie die Einheitsgemeinde Cremlingen ergibt
eine durchschnittliche Kilometerleistung von 64 km pro Tag. Nach dem derzeitigen
Kostenersatz der Verkehrsgemeinschaft Wolfenbuttel fir den Landkreis Wolfenbuttel von 2,33
€ je km betragen die Kosten fir den Bustransport fir die Schulschlusszeit um 15.00 Uhr ca.
150,00 €/pro Tag. Daraus ergeben sich insgesamt folgende Mehrkosten flr die
Schulerbeférderung:

302,70 € Mehrkosten Tarifzone Il X 19 Schiiler/innen =~ 8.800,00 €
150,00 € pro Tag im freigestellten X 193 Schultage =~ 29.000,00 €
Verkehr

Gesamt: = _37.800,00 €

Nachnutzung des Gebaudes

Uber die weitere Verwendung des Schulgrundstiicks einschlieRlich des Geb&udebestandes
kénnen derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Es wird zu prifen sein, ob und ggf. in
welcher Form eine Nachnutzung oder ggf. auch eine Verauflerung des im Eigentum des
Landkreises stehenden Schulgebaudes und —gelandes realisiert werden kann. Sobald dazu
konkrete Uberlegungen vorliegen, werden die politischen Gremien zur Abstimmung tber die
weitere Vorgehensweise unterrichtet.

Weiteres Verfahren

Aus den dargestellten Grinden ist es nicht sinnvoll, die Ludwig-von-Strimpell-Schule ab dem
Schuljahr 2014/2015 weiterzufihren. Der Betrieb der Schule soll daher zum 31.07.2014
aufgehoben werden.

Die Entscheidung des Schultragers bedarf gemall § 106 Abs. 8 NSchG zu ihrem
Wirksamwerden der  Genehmigung der Landesschulbehérde. Nach  erfolgter
Beschlussfassung soll die Genehmigung umgehend eingeholt werden.

Ich bitte, wie beantragt zu entscheiden.

Christiana Steinbriigge

Seite: 5/5



	ref_voname
	ostatus
	datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Text4
	Sachverhalt
	Anlage

